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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Vorhaben: Das Gelände des ehemaligen Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in 

der Stadtjägerstr. 10 (Augsburg) untersteht nun der KLAUS Wohnbau GmbH (Augsburg) und soll 

zu einem Wohngebiet umgebaut werden. Dazu wurde ein Bebauungsplan aufgestellt (BP-Nr. 482), 

der auch einen Baumbestandsplan enthält, wo zu fällende Bäume markiert sind.  

Die UNB in Augsburg hat zu dem Vorhaben Stellung bezogen, aus dem hervorgeht, dass u.a. zu fäl-

lende Bäume auf Höhlenquartiere für Vögel und Fledermäuse sowie Mulmhöhlen für holzbewoh-

nende Käfer zu untersuchen sind. Im Wesentlichen betrifft dies die 2 Robinien (18, 19) sowie die 2 

Säulenpappeln (27, 28). 

 

Abb. 1: Übersichtskarte zur Lage des Vorhabens in Augsburg (© TK-100-SID)  
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2 Untersuchungsgebiet, Datenlage, Methode 

Luftbild 

 
Abb. 2: Luftbildkarte zum BAMF-Gelände (© BingMaps) 

Der Bebauungsplan umfasst die gelb markierte Fläche.  

• Baum 18+19: Am südlichen Eck des Grundstückes befinden sich die 2 Robinien (18, 19). Die 

Robinien sind bis auf eine Höhe von mindestens 10m stark mit Efeu bewachsen. Es ist noch 

nicht klar, ob beide Bäume gefällt werden müssen. 

• Baum 27+28: Am nördlichen Eck des Grundstückes stehen die 2 Säulenpappeln (27, 28). Sie 

wurden vor etlichen Jahren auf einer Höhe von 18m gekappt. Nahe der Spitze sind deutliche 

Spechthöhlen zu erkennen, im unteren Stammbereich ist der Holzkörper rissig aufgeweitet, so-

dass sich zentrale Faulstellen etablierten, welche laut TREECONSULT mulmverdächtig sind. 
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3 Ergebnis und Bewertung 

3.1 Robinien (Baum 18+19) 

 
 

Foto 1: Robinie (Baum 18) 

Der Baum ist bis in eine Höhe von 

mindestens 10m fast vollständig mit 

Efeu bewachsen. Am 16.02.2024 er-

folgte eine Inspektion unter Zuhilfen-

ahme eines großen Hubsteigers. 

Horste: Größere Nester / Horste konn-

ten nicht entdeckt werden. Dies kann 

jedoch aufgrund des dichten Bewuch-

ses nicht gänzlich ausgeschlossen wer-

den, mögliche Nester von z.B. Turm-

falken sind möglich. 

Daher sind 2 Kartiergänge zur Flügge-

zeit (Erlangen der Flugfähigkeit von 

Jungvögeln) von Greifvögeln vorzuse-

hen. 

Baumhöhlen: Robinien eignen sich 

aufgrund ihres harten Holzes eher nicht 

zur Ausbildung von Baumhöhlen, was 

auch von LUSTIG (2022: 87) so postu-

liert wurde. 

 

 
 

Foto 2: Robinie (Baum 18) 

Fledermausquartiere: Robinien bil-

den zwar weniger Baumhöhlen aus, be-

sitzen aber Rindenspalten und Astzwie-

sel (ROßNER 2022), welche sich als 

Einzelquartiere eignen können. 

Aufgrund des sehr dichten Efeube-

wuchses ist die Zugänglichkeit zu mög-

lichen Kleinquartieren extrem er-

schwert. Sollten jedoch bei den 

Fällarbeiten größere Quartiere entdeckt 

werden, sind betroffene Stammab-

schnitte gemäß Minimierungsmaß-

nahme M1 (LUSTIG 2022: 77) zu si-

chern. 
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3.2 Säulenpappeln (Baum 27+28) 

 
 

Foto 3: 2 Spechthöhlen in der Säulenpappel 

(Baum 27) 

Nahe der gekappten Spitze befinden sich 2 

große Spechthöhlen, welche im Innenraum 

eine mittlere Größe entwickelt haben und mit 

einem Endoskop gründlich untersucht wur-

den. 

Ergebnis: Durch intensives Ausleuchten 

nach oben und unten konnte sicher ein Besatz 

durch Fledermäuse ausgeschlossen werden. 

Damit war es erlaubt, diese Höhlen zu versie-

geln. 

 

 
 

Foto 4: Große Ausfaulung (Baum 28) 

An alten Bruchstellen von größeren Ästen - 

sog. Totaststummeln - haben sich größere 

Ausfaulungen gebildet, v.a. an nach oben ge-

richteten Öffnungen, wo sich Regenwasser 

sammelt und die Ausfaulung beschleunigt. 

Ergebnis: Durch Einsatz des Endoskops 

(grüner Pfeil) konnte sicher eine aktuelle 

Nutzung durch Fledermäuse oder Vögel aus-

geschlossen werden. 

 

 
 

Foto 5: Dauerhafter Verschluss nicht besetz-

ter Baumhöhlen 

Nachdem die Inspektion mit einem Endoskop 

keinen Hinweis auf aktuellen Besatz mit Fle-

dermäusen ergab, wurden die Höhlen mit ei-

ner dicken Teichfolie dauerhaft verschlossen. 

So ist sichergestellt, dass keine Wieder- oder 

Neubesiedlung erfolgen kann. Als Material 

kam eine UV-beständige schwarze Folie zum 

Einsatz. Zur Befestigung wurden Nägel aus 

Edelstahl verwendet. 

Ergebnis: Sicherer Verschluss. 
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3.3 Mulmproben (Baum 27+28) 

 
 

Foto 6: Große Rindenrisse 

Im unteren Stammbereich befinden 

sich größere Spalten, welche nicht 

durch die Mehrstämmigkeit entstanden 

sind. Z.T. waren diese so schmal, dass 

eine Entnahme einer Mulmprobe nicht 

möglich war. 

Zur Inspektion eignete sich der 1.5m 

lange Schwanenhals des Endoskops. 

 

 
 

Foto 7: Entnahme von Mulmproben 

Nachdem die Höhlungen inspiziert 

worden sind, konnten Mulmproben aus 

verschiedenen Öffnungen / Ansamm-

lungen entnommen werden. Die Ent-

nahme erfolgte mit einem Akku-Staub-

sauger, der mit einem flexiblen 

Ansaugrohr ausgestattet war. 

Der Beutelinhalt wurde mehrfach ge-

leert, anschließend luftdicht verpackt 

und zur Bestimmung verschickt. 

 

 
 

Foto 8: Auswertung der Mulmprobe 

Die Mulmproben wurden von "bufos" 

hinsichtlich Chitinfragmente und 

Kotpellets untersucht. Insgesamt wur-

den 3 verschiedene Proben abgeliefert. 

Ergebnis: Es konnten keine Fragmente 

von planungsrelevanten Holzkäfern 

wie z.B. dem Eremit (Osmoderma ere-

mita) entdeckt werden. 

(vgl. hierzu Anlage 1: bufos-Gutach-

ten). 
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4 Fazit 

In den 2 Robinien im Süden konnte durch Sichtkartierung mit dem Fernglas und Spektiv sowie 

Hubsteiger-Inspektion keine größeren Nester oder Horste entdeckt werden. Aufgrund des starken 

Efeubewuchses ist jedoch nicht gänzlich auszuschließen, dass kleiner Nester vorhanden sind. Das 

Vorhandensein von Baumhöhlen kann aufgrund der harten Holzeigenschaften ziemlich sicher aus-

geschlossen werden. Erforderliche Minimierungsmaßnahmen wie das Sichern von Stammabschnit-

ten mit evtl. neu entdeckten Kleinhöhlen sind bereits im Fachbeitrag Artenschutz verankert. 

Die 2 größeren Spechthöhlen in 16m Höhe der Säulenpappeln wurden mit einem Hubsteiger in-

spiziert, es konnte trotz intensivem Ausleuchten mit einem Endoskop keine Besiedlung durch win-

terquartierende Fledermäuse festgestellt werden. Zur Verhinderung einer möglichen Wiederbesied-

lung wurden diese Höhlen dicht mit einer dicken Folie / Teerpappe verschlossen. 

Aus mehreren Öffnungen (Höhle, Spalte) der nördlichen Säulenpappeln (Baum 28) wurden Mulm-

proben entnommen und extern auf Chitinreste und Kotpellets untersucht. Es konnten keine Hin-

weise auf eine Besiedlung durch planungsrelevante Holzkäfer wie z.B. dem Eremit (Osmoderma 

eremita) gefunden werden. 

Optional empfiehlt sich die Sicherung von Stammabschnitten mit Baumhöhlen oder Mulmgruben, 

wie es bereits als Minderungsmaßnahme M.1 (LUSTIG 2022: 77) benannt ist. 
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